
Beschluss: 
 
1. Abwägung der in der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Beteili-

gung der Öffentlichkeit) i.V.m. § 13 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und der Be-
teiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen  
 
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) 
fand vom 16.10. bis zum 17.11.2017 statt und die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung 
der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB fand mit Schreiben vom 
12.10.2017 bis zum 17.11.2017 statt. 
 
Die am 06.12.2017 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt unter Punkt 
1.4.11 vorgenommene Abwägung der Stellungnahmen der öffentlichen Entwurfsaus-
legung (siehe Anlage 2) wird beschlossen. 
 

2. Abwägung der in der erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
(Beteiligung der Öffentlichkeit) i.V.m. §§ 4a Abs. 3, 13 BauGB sowie der Betei-
ligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen 
 
Die erneute öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffent-
lichkeit) i.V.m. §§ 4a Abs. 3, 13 BauGB fand vom 05.02. bis zum 05.03.2018 statt 
und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB fand mit Schreiben vom 02.02.2018 bis zum 05.03.2018 statt. 
 

2.1 Abwägung der gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB eingegange-
nen Stellungnahmen (Beteiligung der Öffentlichkeit) 
 
Es sind keine Stellungnahmen oder Anregungen eingegangen. 
 

2.2 Abwägung der in der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden, Träger 
öffentlicher Belange) i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB und der Beteiligung der Nach-
bargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen  
 
Es sind keine Stellungnahmen oder Anregungen eingegangen. 
 
 
Schreiben Nr. 1 bis Nr. 11 

 Schreiben Nr. 1 – Hansestadt Wipperfürth, Fachbereich I vom 06.02.2018 

 Schreiben Nr. 2 – PLEdoc GmbH vom 09.02.2018 

 Schreiben Nr. 3 – Amprion GmbH vom 09.02.2018 

 Schreiben Nr. 4 – Westnetz GmbH vom 12.02.2018 



 Schreiben Nr. 5 – Aggerverband vom 16.02.2018 

 Schreiben Nr. 6 – Unitymedia NRW GmbH vom 19.02.2018 

 Schreiben Nr. 7 – Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 21.02.2018 

 Schreiben Nr. 8 – Hansestadt Wipperfürth, Fachbereich I vom 23.02.2018 

 Schreiben Nr. 9 –  Bergische Energie- und Wasser-GmbH vom 23.02.2018 

 Schreiben Nr. 10 – Oberbergischer Kreis vom 02.03.2018 

 Schreiben Nr. 11 – Hansestadt Wipperfürth, Fachbereich II vom 02.03.2018 
 

Die vorgenannten Schreiben stimmen der Planung zu, bringen keine Anregungen 
zur Planung vor oder bestätigen, dass die zu vertretenden Belange nicht berührt 
werden. Sie sind daher nicht beigefügt und bedürfen keiner Abwägung. 
 

************** 
 
Weitere Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange, die abwägungsrelevant sind oder Hinweise ent-
halten, sind nicht eingegangen. 
 
 

3. Satzungsbeschluss 
Die 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 20.77 Siebenborn / Alte Kölner 
Straße, bestehend aus den textlichen Festsetzungen, wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung mit der dazugehörigen Begründung beschlossen. Die Satzung tritt gemäß § 
10 Absatz 3 BauGB erst nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 


